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Lebenssituation von Alleinerziehenden 
in Baden-Württemberg

Ariane Krentz

Seit Anfang des Jahres 2008 gilt ein neues 
Unterhaltsrecht für Alleinerziehende. Im März 
2009 hat der Bundesgerichtshof in einer Grund-
satzentscheidung die Regelungen zum nach-
ehelichen Betreuungsunterhalt konkretisiert. 
Nach altem Recht mussten Geschiedene, die 
Kinder bis zum 8. Lebensjahr betreuten, nicht 
arbeiten. Bis zum 15. Lebensjahr des Kindes 
musste der betreuende Elternteil nur halbtags 
arbeiten. Nach neuem Recht wird der nachehe-
liche Betreuungsunterhalt für Kindererziehung 
grundsätzlich – mit einzelnen Sonderregelun-
gen – auf 3 Jahre begrenzt. Im folgenden Bei-
trag wird die Lebenssituation von Alleinerzie-
henden, zum Beispiel ihre Beteiligung am 
Erwerbsleben und ihre Einkommenssituation, 
anhand der Daten des Mikrozensus 2007 be-
schrieben. Der Beitrag spiegelt also die Situa-
tion der Alleinerziehenden vor der Gesetzes-
änderung wider. 

Rund 175 000 Alleinerziehende leben mit 
243 000 Kindern unter 18 Jahren zusammen

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2007 
– der größten amtlichen Haushaltsbefragung 

in Deutschland – lebt die Mehrheit der 10,7 Mill. 
Baden-Württemberger, insgesamt rund 5,9 Mill. 
Menschen, in Familien mit Kindern. Es gibt in 
Baden-Württemberg knapp 1,2 Mill. Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren. Der weitaus 
größte Teil davon sind Ehepaare mit Kindern 
(80 %), gefolgt von fast 15 % Alleinerziehenden 
und rund 5 % Lebensgemeinschaften mit Kin-
dern. Die Anzahl der Alleinerziehenden mit 
Kinder unter 18 Jahren hat sich damit seit 1980 
um ca. 45 % von 120 700 auf 174 600 im Jahr 
2007 erhöht. In Haushalten von Alleinerziehen-
den leben rund 242 500 (ledige) Kinder unter 
18 Jahren. Erwartungsgemäß handelt es sich 
bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Allein-
erziehenden um Mütter (88 %). Den 154 400 
alleinerziehenden Müttern stehen 2007 ledig-
lich 20 300 alleinerziehende Väter mit Kindern 
unter 18 Jahren gegenüber.

Scheidung häufigste Ursache, warum Eltern 
ihre Kinder alleine betreuen

Betrachtet man die Alleinerziehenden mit Kin-
dern unter 18 Jahren nach ihrem Familienstand, 
dann wird deutlich, dass sich in den letzten 
30 Jahren die Gründe, warum Mütter oder Väter 
alleinerziehend sind, teilweise verändert haben. 

Nach wie vor ist eine Scheidung die häufigste 
Ursache, warum alleinerziehende Mütter mit 
Kindern unter 18 Jahren ihre Kinder alleine 
betreuen. 1980 waren 43 % der alleinerziehen-
den Mütter geschieden, 2007 waren es mit 
47 % geringfügig mehr.

Anfang der 80er-Jahre war der Tod des Ehe-
partners bei knapp einem Drittel der alleiner-
ziehenden Mütter der Grund dafür, dass sie 
ihre Kinder allein aufziehen mussten. Heute 
sind nur 6 % der alleinerziehenden Mütter ver-
witwet. Der gesellschaftliche Wandel und damit 
verbunden der Wandel der Lebensformen spie-
gelt sich inzwischen in einem deutlich höhe ren 
Anteil der ledigen alleinerziehenden Frauen 
(30 %) wider. Anfang der 80er-Jahre war dieser 
Anteil nur halb so hoch. Eine Schwangerschaft 
ohne Trauschein ist heute gesellschaftlich eher 
akzeptiert und mündet daher nicht zwangs-
läufig in eine Ehe.

Mikrozensus 

Der Mikrozensus ist die größte amt-
liche Haushaltsbefragung in Deutsch-

land, die bereits seit 1957 jedes Jahr bei 1 % 
der Haushalte im gesamten Bundesgebiet 
durchgeführt wird. In den Mikrozensus 
integriert ist die EU-Arbeitskräfteerhebung, 
die in allen EU-Staaten durchgeführt wird. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind – so-
weit es sich gleichzeitig um Merkmale der 
EU-Arbeitskräfteerhebung handelt – inter-
national vergleichbar. Der Mikrozensus 
wird seit dem Jahr 2005 als sogenannte 
unterjährige Erhebung mit einer gleiten-
den Berichtswoche durchgeführt. Hierbei 
wird das Befragungsvolumen über das 
ganze Jahr verteilt. Mit dem Umstieg auf 
das unterjährige Erhebungskonzept wurde 
die Datenqualität gesteigert, da somit die 
Ergebnisse die Situation des ganzen Jah-
res widerspiegeln.
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Württemberg.
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Rund 158 000 Kinder von Alleinerziehenden 
sind zwischen 3 und 15 Jahre alt

Unter anderem haben das Alter und die An-
zahl der Kinder Einfluss auf die Entscheidung 
der Eltern, in welchem Umfang sie die Betreu-
ung ihrer Kinder in fremde Hände legen möch-
ten. Rund 68 % der Alleinerziehenden haben 
ein Kind, gut ein Viertel hat 2 Kinder und knapp 
6 % der Alleinerziehenden leben mit 3 oder 
mehr Kindern unter 18 Jahren zusammen. 

Knapp 19 000 Kinder, die von Alleinerziehenden 
betreut werden, sind unter 3 Jahre alt. Nach 
dem neuen ab 2008 gültigen Unterhaltsrecht 
haben geschiedene und unverheiratete Allein-
erziehende bis zu diesem Alter einen Anspruch 
auf Betreuungsunterhalt wegen der Pflege oder 
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes 
(unabhängig von dem Unterhalt für das Kind 
selbst). Mit Vollendung des 3. Lebensjahres 
des Kindes steht dem betreuenden Elternteil 
nur noch ein Anspruch auf Betreuungsunter-
halt aus „Billigkeitsgründen“ zu. Sowohl kind- 
als auch elternbezogene Gründe werden dabei 
in die individuelle Billigkeitsprüfung einbezo-
gen, zum Beispiel:

n Vorhandensein und Umfang der Betreuungs-
möglichkeiten für das Kind

n Entwicklungszustand des Kindes
n Vorhandensein von Erwerbsmöglichkeiten 

und deren Vereinbarkeit mit den Betreuungs-
pflichten für das Kind

Im Alter von 3 Jahren hat das Kind einen An-
spruch auf einen Kindergartenplatz. Damit be-
steht für den alleinerziehenden Elternteil grund-
sätzlich die Möglichkeit, eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben. In welchem Umfang einer Erwerbs-

tätigkeit nachgegangen werden kann, hängt 
zum Beispiel von den individuellen Lebens-
umständen der Familie sowie den Betreuungs- 
und Erwerbsmöglichkeiten ab. Mit der Vollen-
dung des 3. Lebensjahres des jüngsten Kindes 
wird nach derzeitiger Einschätzung von Juris-
ten eine Teilzeitbeschäftigung und mit Vollen-
dung des 12. Lebensjahres eine Ganztagesbe-
schäftigung als zumutbar gelten. Das wird sich 
in den kommenden Monaten oder Jahren durch 
die Rechtsprechung herauskristallisieren. Ge-
gebenenfalls muss das Gericht jeden Einzelfall 
prüfen und individuell entscheiden. 

Rund 27 000 Kinder sind zwischen 3 und 6 
Jahre, 51 000 Kinder zwischen 6 und 10 Jahre 
und 81 000 Kinder zwischen 10 und 15 Jahre 
alt und damit in einem Alter, in dem es im Er-
messen des jeweiligen Richters liegt, in wel-
chem zeitlichen Umfang die Betreuung des Kin-
des durch den Elternteil erforderlich ist bzw. 
dem Elternteil eine Erwerbstätigkeit zumutbar 
ist. Beachtenswert ist außerdem, dass rund 
198 000 Kinder, die bei einem „alleinerziehen-
den“ Elternteil leben, schon über 18 Jahre alt 
und damit volljährig sind (siehe Schaubild 1). 
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Bei „Alleinerziehenden“ lebende 
Kinder in Baden-Württemberg 2007 
nach Alter
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Erwerbstätigkeit

Was ist die Erwerbstätigenquote?
Die Erwerbstätigenquote ist der prozen-
tuale Anteil der Erwerbstätigen an der 
Bevölkerung. Der Ausweis von Erwerbs-
tätigenquoten erfolgt üblicherweise für 
Personen im erwerbsfähigen Alter von 
15 bis unter 65 Jahren.

Erwerbstätige sind Personen im Alter 
von 15 und mehr Jahren, die im Berichts-
zeitraum mindestens eine Stunde gegen 
Entgelt gearbeitet haben. Dazu zählen 
außerdem Personen, die zum Beispiel 
aufgrund von Krankheit, Mutterschutz 
oder Elternzeit vorübergehend nicht ge-
arbeitet haben.

Erwerbslose sind Personen ohne Erwerbs-
tätigkeit, die sich in den letzten 4 Wochen 
aktiv um eine Arbeitsstelle bemüht haben 
und sofort, das heißt innerhalb von 2 Wo-
chen, für die Aufnahme einer Tätigkeit zur 
Verfügung stehen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob sie bei einer Arbeitsagentur als 
Arbeitslose gemeldet sind oder nicht.

Nichterwerbspersonen sind Personen, 
die weder als erwerbstätig noch als er-
werbslos einzustufen sind.
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Unterschiede in der Erwerbstätigkeit von 
alleinerziehenden Müttern und Vätern

Ob und in welchem Umfang sich Alleinerzie-
hende1 am Erwerbsleben beteiligen, beeinflusst 
stark ihre Lebens- und Einkommenssituation. 
Rund 262 000 Alleinerziehende sind im erwerbs-
fähigen Alter (bis 65 Jahre). Von dieser Bevöl-
kerungsgruppe gehen knapp vier Fünftel einer 
Erwerbstätigkeit nach. Die Erwerbstätigenquote 
der alleinerziehenden Väter liegt dabei bei 87 %, 
die der alleinerziehenden Mütter mit 78 % etwas 
niedriger. Rund 18 000 Alleinerziehende sind 
erwerbslos und bei ca. 81 000 Alleinerziehen-
den handelt es sich um sogenannte „Nichter-
werbspersonen“ (siehe i-Punkt Erwerbstätig-
keit). Mehr als die Hälfte dieser Nichterwerbs-
personen ist 65 Jahre oder älter.

Interessanter ist die Betrachtung der 174 000 
Alleinerziehenden im erwerbs fähigen Alter mit 
Kindern unter 18 Jahren. Hier liegt die Erwerbs-
tätigenquote mit 77 % nur 2 Prozent punkte unter 
der aller Alleinerziehenden im erwerbsfähigen 
Alter. Von den rund 20 000 allein erziehenden 
Vätern mit Kindern unter 18 Jahren sind 85 % 
erwerbstätig und von den rund 154 000 Frauen 
sind es 76 % (Tabelle).

Die Erwerbstätigen können darüber hinaus nach 
aktiven und nicht aktiven Erwerbstätigen2 sowie 
nach Vollzeittätigen und Teilzeittätigen differen-
ziert werden. Der Umfang der Erwerbsbeteili-
gung unterscheidet sich zwischen alleinerzie-
henden Vätern und Müttern erheblich. Von den 
aktiv erwerbstätigen alleinerziehenden Vätern 
mit Kindern unter 18 Jahren sind 89 % Vollzeit 
beschäftigt, während dieser Anteil bei den allein-
erziehenden Müttern nur knapp 39 % beträgt. 
Rund 61 % der alleinerziehenden Mütter gehen 
einer Teilzeitbeschäftigung nach. Die unter-
schiedliche Erwerbsbeteiligung spiegelt sich 
dann auch in der unterschiedlichen Einkom-
menssituation von alleinerziehenden Müttern 
und Vätern wider.

Die Mehrheit der Alleinerziehenden lebt 
von einem Nettoeinkommen zwischen 
1 300 und 2 000 Euro

Gut 15 % der Alleinerziehenden mit Kindern 
unter 18 Jahren müssen mit einem monatlichen 
Nettoeinkommen von unter 900 Euro auskom-
men. Zwischen 900 und 1 300 Euro pro Monat 
müssen für den Lebensunterhalt von 26 % der 
Alleinerziehenden reichen. Knapp 37 % leben 
von 1 300 bis 2 000 Euro pro Monat. Ein höheres 
monatliches Einkommen von mehr als 2 000 
Euro steht 22 % der Alleinerziehenden zur Ver-
fügung. 

Einen wichtigen Einblick in die monetäre Situa-
tion der Alleinerziehenden mit Kindern unter 
18 Jahren liefert auch die Analyse des Einkom-
mens nach der Beteiligung am Erwerbsleben. 
Für erwerbslose Alleinerziehende mit Kindern 
unter 18 Jahren besteht das größte Risiko in 
eine prekäre Einkommenssituation zu geraten. 
Rund 80 % von ihnen müssen mit einem monat-
lichen Nettoeinkommen von unter 1 300 Euro 
auskommen. Auch alleinerziehende Nichter-
werbspersonen müssen sparsam haushalten. 
Zwei Drittel von ihnen bestreiten ihren Lebens-
unterhalt von weniger als 1 300 Euro im Monat. 
Dieser Anteil ist bei den erwerbstätigen Allein-
erziehenden mit Kindern unter 18 Jahren nur 
halb so hoch (32 %). Rund 41 % der erwerbs-
tätigen Alleinerziehenden haben ein monat-
liches Nettoeinkommen zwischen 1 300 und 
2 000 Euro und gut 27 % stehen mehr als 
2 000 Euro zur Verfügung (siehe Schaubild 2). 

Im Hinblick auf die Einkommenssituation gibt 
es jedoch große Unterschiede zwischen er-
werbstätigen alleinerziehenden Müttern und 

Allein- 
erziehende1)

Alleinerziehende 
mit Kindern 

unter 18 Jahren

Insgesamt 309 200 174 600

Erwerbstätige 210 700 133 900

Erwerbslose 17 700 15 000

Nichterwerbspersonen 80 900 25 700

1) Auch mit volljährigen Kindern.

Alleinerziehende in Baden-
Württemberg 2007 nach Beteiligung
am Erwerbsleben

T
1 Hier sind auch „Alleiner-

ziehende“ mit volljährigen 
Kindern enthalten.

2 Vorübergehend Beur-
laubte, zum Beispiel 
wegen Elternzeit.

Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren 
in Baden-Württemberg 2007 nach Beteiligung am 
Erwerbsleben und monatlichem Nettoeinkommen
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Vätern.3 Während fast zwei Drittel der erwerbs-
tätigen alleinerziehenden Väter ein monatliches 
Einkommen von mehr als 2 000 Euro haben, 
sind das bei den erwerbstätigen alleinerziehen-
den Müttern nur 36 %. Die meisten erwerbs-
tätigen alleinerziehenden Mütter (64 %) müssen 
mit weniger als 2 000 Euro monatlich auskom-
men. Ursache für diese Einkommensunter-
schiede ist vermutlich der unterschiedliche 
Umfang der Erwerbsbeteiligung von alleiner-
ziehenden Vätern und Müttern. Alleinerziehende 
Väter arbeiten größtenteils Vollzeit, während 
ein großer Teil der alleinerziehenden Mütter 
nur einer Teilzeittätigkeit nachgeht.

Im Vergleich mit anderen Lebensformen (zum 
Beispiel Paare mit Kindern) zeigt sich, dass 
sich alleinerziehende Mütter häufig am unteren 
Ende der Einkommensskala befinden.4

Erwerbstätigkeit ist die Haupteinkommens-
quelle für den Lebensunterhalt von 
Alleinerziehenden

Im Mikrozensus wird auch ermittelt, woraus 
die Haushalte überwiegend die Mittel für ihren 
Lebensunterhalt beziehen. Wenn man die Quel-
len des überwiegenden Lebensunterhalts von 
Alleinerziehenden (an dieser Stelle einschließ-
lich derjenigen mit Kindern über 18 Jahren) 
näher untersucht, kann man erkennen, dass nur 
die wenigsten Alleinerziehenden (4 %) haupt-
sächlich vom Unterhalt durch Angehörige leben. 

Der größte Teil aller Alleinerziehenden (61 %) 
verdient den Lebensunterhalt für sich und seine 
Kinder überwiegend durch Erwerbstätigkeit. 
Ein Fünftel der Alleinerziehenden lebt haupt-
sächlich von einer Rente oder Pension.5 Gut 
15 % sind auf staatliche Transferleistungen wie 
Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV 
oder laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an-
gewiesen. Diese Position enthält außerdem 
sonstige staatliche Unterstützungen, wie BAföG 
sowie das Eltern- bzw. Erziehungsgeld.
 
Unterschiede werden sichtbar, wenn man einer-
seits diese Werte für alleinerziehende Mütter 
und Väter getrennt betrachtet und andererseits, 
wenn man Alleinerziehende mit Kindern unter 
18 Jahren mit allen Alleinerziehenden vergleicht.

Alleinerziehende Väter (71 %) bestreiten deut-
lich häufiger als alleinerziehende Mütter (59 %) 
ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus dem 
Einkommen ihrer Erwerbstätigkeit. Jeweils 
rund ein Fünftel der alleinerziehenden Mütter 
und Väter lebt mit seinen Kindern überwiegend 
von einer Rente oder Pension. Staatliche Trans-

ferleistungen werden allerdings deutlich häu-
figer von alleinerziehenden Müttern (17 %) als 
von alleinerziehenden Vätern in Anspruch ge-
nommen. 

Rund 20 000 alleinerziehende Väter und 154 000 
alleinerziehende Mütter betreuen Kinder unter 
18 Jahren. Von diesen Männern finanzieren 
mehr als vier Fünftel und von den Frauen fast 
zwei Drittel ihren Lebensunterhalt überwiegend 
aus ihrem Erwerbseinkommen. Die Anteile 
derer, die auf Transferleistungen angewiesen 
sind, ist im Vergleich zu allen Alleinerziehen-
den deutlich höher. Bei den alleinerziehenden 
Müttern mit Kindern unter 18 Jahren liegt die-
ser Anteil mit gut 24 % um 7 Prozentpunkte 
über dem aller alleinerziehenden Mütter. Der 
Anteil der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren, 
die hauptsächlich Unterhalt von Angehörigen 
beziehen, liegt mit ca. 6 % nur leicht über dem 
aller alleinerziehenden Mütter (knapp 5 %). 
Aufgrund der zu geringen Besetzungszahlen6 
können zu den alleinerziehenden Vätern mit 
Kindern unter 18 Jahren keine gesicherten An-
gaben gemacht werden. 

Anliegen des neuen Unterhaltsrechts ist es, in 
erster Linie die Position der Kinder zu verbes-
sern. Der Grundsatz der Eigenverantwortung 
der getrennten Elternteile wurde ausdrücklich 
im Gesetz verankert. Praktisch bedeutet dies, 
dass der geschiedene Elternteil, der ein Kind 
betreut, Betreuungsunterhalt nur solange er-
hält, bis er durch eine Erwerbstätigkeit selbst 
für sich sorgen kann. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass nur sehr wenige Alleinerzie-
hende als hauptsächliche Quelle für ihren 
Lebens unterhalt den Unterhalt durch Angehö-
rige angeben. Die meisten Alleinerziehenden 
gehen einer Erwerbstätigkeit nach und finan-
zieren daraus überwiegend ihren Lebensunter-
halt. Trotzdem muss ein großer Teil der Allein-
erziehenden von relativ geringen Einkommen 
leben. Um die prekäre Lage von erwerbslosen 
Alleinerziehenden, aber auch von erwerbstäti-
gen Müttern mit geringem Einkommen zu ver-
bessern, sollten die Möglichkeiten und Rahmen-
bedingungen erweitert werden, die ihnen 
erlauben, Kinderbetreuung und eine (umfang-
reichere) Erwerbstätigkeit besser unter einen 
Hut zu bringen. Dazu gehören sowohl finan-
zierbare und flexible Kinderbetreuungsmöglich-
keiten als auch die Vereinbarkeit der Gegeben-
heiten des Berufsalltags mit den Pflichten eines 
alleinerziehenden Elternteils.

Weitere Auskünfte erteilt
Ariane Krentz, Telefon 0711/641-29 71,
Ariane.Krentz@stala.bwl.de

3 Für die Analyse wurden 
hier die Daten von allen 
erwerbstätigen alleiner-
ziehenden Vätern und 
Müttern genutzt, da die 
Besetzungszahlen bei den 
erwerbstätigen alleiner-
ziehenden Vätern mit Kin-
dern unter 18 Jahren für 
eine belastbare Auswer-
tung zu gering sind. Beim 
Mikrozensus tritt ein zu-
fallsbedingter Stichpro-
benfehler auf. Dieser ist 
umso größer, je schwä-
cher eine Merkmals-
ausprägung besetzt ist. 
Daten aus Tabellenfeldern 
mit Besetzungszahlen 
unter 5 000 werden daher 
nicht veröffentlicht.

4 Siehe dazu ausführlich 
„Ökonomische Lage von 
Familien“, in: Report Fami-
lien in Baden-Württem-
berg 4/2008, S. 5 ff.

5 Inklusive Einkommen aus 
eigenem Vermögen, ein-
schließlich Ersparnisse, 
Zinsen, Vermietung, Ver-
pachtung, Altenteil.

6 Beim Mikrozensus tritt ein 
zufallsbedingter Stichpro-
benfehler auf. Dieser ist 
umso größer, je schwächer 
eine Merkmalsausprägung 
besetzt ist. Daten aus Ta-
bellenfeldern mit Beset-
zungszahlen unter 5 000 
werden daher nicht ver-
öffentlicht.


